
Berechtigung zum
Übergang in die MSS

Nach § 30 der ÜScho Rh.-Pf.
vom 01. August 2018

Kein
Über-
gang

Emr
DiO

18

Schriftliche (DEM) und
Mündliche Prüfung (GL oder

Bio/Che/Phy) nach § 30 Abs. 5
möglich und bestanden

nach §30 Abs. 6?

Die Noten der E1-Kurse werden zu
Grunde gelegt. Alle Noten der E2-Kurse

werden um eine Notenstufe besser
gewertet.

ja

nein

Mehr als
drei Fächer

unterschritten?

Drei Fächer
unterschritten?

Sind zwei
dieser Fächer
D, E oder M?

Alle diff. Fächer
mindestens „befriedigend“
und alle undifferenzierten

Fächer mindestens
„ausreichend“?

Ist ein Ausgleich aller unterschrittenen Fächer möglich?

Differenzierte Fächer
 Note „mangelhaft“ mit „sehr gut“, Note „ausreichend“ mit „sehr gut“ oder

„gut“. Unterschreitungen in D, E, M können nur durch Noten inner-
halb dieser Fächergruppe oder durch WPF ausgeglichen werden.

Undifferenzierte Fächer
 Note „mangelhaft“ mit „sehr gut“,  „gut“ oder 2x „befriedigend“. Note

„ungenügend“ mit „sehr gut“ oder 2x „gut“. Unterschreitungen
können mit allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern

ausgeglichen werden.

nein

ja

nein ja

ja

ja

nein

ja nein

Ein Fach um
mehr als eine

Notenstufe
unterschritten?

Zwei Fächer
unterschritten?

nein

nein

ja

ja

nein

nein

Abschlusszeugnis 10. Sj.,
Anmeldung mit HJZ oder JZ
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